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Abkürzungsverzeichnis 

BBH - Neues Buddenbrookhaus 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen 
Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GGH - Günter-Grass-Haus 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

HL - Hansestadt Lübeck 

Kulturstiftung - Kulturstiftung Hansestadt Lübeck 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

VJ - Vorjahr 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige kommunale Stiftung 

des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Lübeck. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die Verwaltung 

der Stiftung ist der Hansestadt Lübeck (HL), Fachbereich Kultur und Bildung, gemäß § 17 Abs. 1 

Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 

Gemeindeordnung (GO).  

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2021 wurden vom Bereich 

Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 24. Februar 2023 vom Bürgermeister der HL unterzeichnet. 

Der Jahresabschluss ist gemäß § 91 Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres 

aufzustellen.  

Er ist gemäß § 44 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) spätestens bis zum 01. 

Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der 

Jahresabschluss 2021 ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 und des Lageberichts 2021 erfolgt gemäß § 92 Abs. 1 GO in 

Verbindung mit § 116 Abs. 1 Nr. 1 GO durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). Nach Abschluss der Prüfung 

legt der Bürgermeister gemäß § 92 Abs. 3 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem 

Schlussbericht des RPA der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresabschluss und den 

Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und 

auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das RPA von dieser 

Regelung Gebrauch gemacht und die Prüfung auf das Wesentliche beschränkt. 

  

6 von 53 in Zusammenstellung



 

 

Seite 6 

2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichtes ist in der Zeit von Mai 2023 bis Juli 

2023 durch das RPA erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von 

Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angegeben werden, beziehen 

sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2020 erstellten Jahresabschlusses der Kulturstiftung. 

3 Vorjahre 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 
Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2020 

Haushaltsplan, 

hier: Stellenplan 

Der Stellenplan ist gemäß 

§ 78 Abs. 2 GO Teil des 
Haushaltsplanes. Das 
erfolgte bislang nicht. 

Es erfolgte die Zustimmung 

der Verwaltung. 
Zukünftigen 

Haushaltsplänen wird der 
Stellenplan beigefügt. 

Ergebnis der 

Schlussbesprechung vom 
15.02.2023, erstmalige 

Berücksichtigung im 
Haushaltsplan 2024. 

4 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan 

2021 für die Kulturstiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 24.09.2020 beschlossen 

(VO/2020/09072). Gemäß § 78 Abs. 1 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 

Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden 

Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die 

allgemeinen Planungsgrundsätze sind in § 10 GemHVO-Doppik geregelt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2021 wurden folgendermaßen festgesetzt: 
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Tabelle 2: Haushaltsplanung 2021 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis lfd. 
Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  2.418.000 EUR 2.418.000 EUR 0 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelüber-/ 

-unterschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

2.344.500 EUR 2.315.800 EUR 28.700 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

500 EUR 27.400 EUR - 26.900 EUR 

Saldo Finanzplan 2.345.000 EUR 2.343.200 EUR - 1.800 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Reduzierung der liquiden Mittel um 2 TEUR aus. Die Abweichungen zur 

Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten Werten der jeweiligen Konten insbesondere 

der Ertragskonten zu entnehmen. 

5 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. Die Bestätigung der Kulturstiftung 

vom 15.03.2022 über die Richtigkeit und Vollständigkeit aller für den Jahresabschluss 2021 angeforderten 

Unterlagen liegt vor. 

5.1 Aktiva 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen Wert von 4.401 TEUR (VJ 4.390 TEUR). Der bilanzierte Wert 

entspricht dem Restbuchwert im Anlagenspiegel der Kulturstiftung. Das Umlaufvermögen ist durch Inventare 

(Vorräte) nachgewiesen. Die Forderungen wurden durch Einzelaufstellungen belegt. Es ergaben sich nach 

Prüfung keine Abweichungen.  

   Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel Jahresabschluss 31.12.2020 Veränderung Jahresabschluss 31.12.2021 

Bilanzposten 2.4 551.409 EUR 223.551 EUR 774.960 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen nach Prüfung überein. 

Der Betrag ergibt sich aus dem Bestand auf dem Geschäftskonto 628 TEUR (VJ 404 TEUR) sowie einer Anlage 
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in Höhe von 145 TEUR und den Kassenbeständen des Buddenbrookhauses und des Günter-Grass-Hauses. 

Kontoauszüge für das Geschäftskonto und Kassenberichte zum 31.12.2021 liegen vor. Es ergaben sich keine 

Abweichungen. 

5.2 Passiva 

Nachfolgend wird auf einen Bilanzposten der Passivseite eingegangen. Die Kapitalkonten, Verbindlichkeiten 

und Rechnungsabgrenzungsposten sind nachgewiesen und gaben keinen Anlass zu Beanstandungen. Der in 

den vergangenen Jahren regelmäßig angesprochene Bilanzposten „Stiftungskapital aus 

Bilanzpostenunterschied“ in Höhe von 341 TEUR, der auf die Erstellung der Eröffnungsbilanz zurückzuführen 

war, wurde in voller Höhe in die Allgemeine Rücklage umgebucht. 

 Stiftungskapital aus Bilanzunterschied 

Stiftungskapital aus 
Bilanzunterschied 

Jahresabschluss 31.12.2020 Veränderung Jahresabschluss 31.12.2020 

Bilanzposten 1.011 -340.538 EUR +340.538 EUR 0 EUR 

Das Stiftungskapital aus Bilanzunterschied wurde mit der Eröffnungsbilanz aus dem bei der Erstellung 

ermittelten Differenzbetrag zwischen Aktiva und Passiva berechnet. Der Posten wurde entsprechend dem 

Ergebnis der Prüfung der Vorjahresabschlüsse durch das RPA und in Abstimmung mit der Kulturstiftung und 

dem Bereich Haushalt und Steuerung 2021 aufgelöst und der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 

 Sonderposten 

Aufzulösende Zuschüsse 
und Zuweisungen 

Jahresabschluss 31.12.2020 Veränderung Jahresabschluss 31.12.2021 

2.1 Sonderposten für 
aufzulösende Zuschüsse 

1.751.794 EUR 32.225 EUR 1.750.470 EUR 

2.2 Sonderposten für 
aufzulösende Zuweisungen 

632.648 EUR 186.487 EUR 662.045 EUR 

Unter den Sonderposten sind die erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen zu passivieren. Die einzelnen 

Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuwendungen werden bezogen auf das einzelne 

Wirtschaftsgut und dessen Nutzung verteilt. Entsprechende Auswertungen liegen vor und wurden ohne 

Beanstandungen geprüft. 
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5.3 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Im Anhang zum 

Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen den Planwerten tabellarisch 

gegenübergestellt. Auf einzelne wesentliche Positionen wird nachfolgend eingegangen. 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 

Ergebnis  

31.12.2020 

Fortgeschriebener 

 Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2021 

Kontengruppe 41 1.708.968 EUR 1.064.700 EUR 1.589.536 EUR 

Die größten Abweichungen von der Haushaltsplanung gab es auf den Konten:  

 4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund: In der ursprünglichen Haushaltsplanung waren für 

2021 nur 100 EUR geplant, eingegangen sind 290 TEUR.  

 4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss der 

HL zur Deckung des Unterschusses der Kulturstiftung. Der Zuschuss war erfreulicherweise geringer als 

geplant: In der ursprünglichen Haushaltsplanung waren für 2021 insgesamt 890 TEUR geplant. Tatsächlich 

betrug der Unterschuss, der durch die HL zu tragen war, jedoch nur 662 TEUR. 

 4147001 bis 4148002 Spenden von privaten Spendern für laufende Zwecke und Sonderausstellungen: In 

der ursprünglichen Haushaltsplanung waren für das Jahr 2021 lediglich 400 EUR geplant, eingegangen 

sind 236 TEUR an Einzelspenden in unterschiedlichster Höhe. 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

Ergebnis  

31.12.2020 

Fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2021 

Kontenart 441 - 446 209.375 EUR 508.600 EUR 229.196 EUR 

Das Ergebnis der Kontenarten 441 bis 446 blieb um 279 TEUR hinter dem erwarteten Ergebnis zurück. In 

Folge der Schließung des BBH per 31.12.2019 wurden die geplanten Erlöse nicht erzielt.  

 Kostenerstattungen Gemeinde 

Kostenerstattungen 
Gemeinde 

Ergebnis  

31.12.2020 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2021 

Kontenart 448 992.936 EUR 845.000 EUR 839.256 EUR 

Das Ergebnis der Kontenart 448 betrug 2021 insgesamt 839 TEUR. Die ursprüngliche Planung sah 845 TEUR 

vor. Sie wurde eingehalten. Es handelt sich hier im Wesentlichen um Personalkostenerstattungen der HL an 

die Kulturstiftung in Höhe von 834 TEUR. Abweichungen und Prüfungsbemerkungen haben sich nicht ergeben. 
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 Personalaufwendungen 

 

Personalaufwendungen Ergebnis  

31.12.2020 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2021 

Kontengruppe 50 -1.681.820 EUR -1.798.500, EUR -1.611.718 EUR 

Die Haushaltsplanung sah Personalaufwendungen in Höhe von 1.799 TEUR vor. Dieser Betrag wurde um 187 

TEUR unterschritten. Die Einzelposten wurden geprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 

Ergebnis  

31.12.2020 

fortgeschriebener  

Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2021 

Kontengruppe 52 -928.114 EUR -981.171,11 EUR -661.265,32 EUR 

Die Einzelpositionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben hinter dem fortgeschriebenen 

Ansatz zurück. Bemerkungen haben sich nicht ergeben. 

5.4 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der Endbestand der 

liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. 

Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Die für den JA wesentlichen Positionen wurden im Rahmen der Ergebnisrechnung mitgeprüft (siehe Textziffer 

5.3). Weitere wesentliche Positionen ergaben sich im Rahmen der Prüfung nicht. 

5.5 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss, er enthält die nach § 51 Abs. 2 GemHVO 

erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. Die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-

Doppik erforderlichen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt und wurden geprüft. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
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 Stiftungskapital oder Gründungsvermögen 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, dass das 

Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungsvermögen umfasst 

Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrichtungsgegenstände. 

Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Veräußerungen und andere 

zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungsvermögens ausgeschlossen sind. Wie 

Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrichtungsgegenständen Gegenstände enthalten sind, die der 

Abschreibung unterliegen, ist im Stiftungsrecht nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung verweist 

in diesem Zusammenhang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die HL. 

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert gegenüber dem VJ 

den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen Gründungsvermögen trotz 

abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. 

 Erfassung des Anlagevermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt worden, dass das 

Anlagevermögen in einem Anlagennachweis geführt wird. Es erfolgte im Jahr 2020 eine körperliche Inventur. 

Das Anlagevermögen ist im Rahmen der Inventur 2020 ordnungsgemäß aufgenommen worden.  

Soweit im Zuge der Inventur des beweglichen Anlagevermögens im Sommer 2020 Wirtschaftsgüter als nicht 

mehr vorhanden gekennzeichnet waren, erfolgte die Ausbuchung im Januar 2021. 

 Erfassung des Umlaufvermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt worden, dass für die 

Vorräte in den Museums-Shops eine körperliche Stichtagsinventur durchgeführt wurde. Laut Kulturstiftung 

wurden die Inventuren im BBH und im GGH am 24.01.2022 abgeschlossen. Eine Begleitung der Inventuren 

durch das RPA ist nicht erfolgt. Kopien der Auswertung der Zähllisten und die Bestätigung der Vollständigkeit 

und Richtigkeit durch den Leiter des Finanzteams der Kulturstiftung liegen dem RPA vor. 

5.6 Lagebericht 

Die Stiftung erfüllt gemäß Stiftungssatzung ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 

Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus Erträgen 

der Museumsshops und erreicht damit den Stiftungszweck der Förderung der Kultur und der Wissenschaft. 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

(Stiftungsvermögen) bestand laut Lagebericht insbesondere in Sammlungsgegenständen aus dem Besitz der 

Familie Mann und Einrichtungsgegenständen. Weiterhin hat Herr Grass der Stiftung 145 TEUR an 

zweckgebundenem Barvermögen dauerhaft zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden Kunstgegenstände und 

Kulturdenkmale in Höhe von 1.984 TEUR bilanziert.  
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